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einführung

Die Verbindung zwischen entwicklungspolitik 

und Menschenrechten hat in den vergangenen 

Jahren international weiter an Dynamik gewon-

nen. Auf dem Weltgipfel der Vereinten nationen 

(Vn) im Jahre 2005 wurde unterstrichen, wie be-

deutsam die Verwirklichung der Menschenrechte 

für nachhaltige entwicklung, Sicherheit und Frie-

den ist. Im entwicklungsausschuss (DAC) der or-

ganisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit 

und entwicklung (oeCD) wurde mit aktiver deut-

scher Unterstützung das positionspapier zu Men-

schenrechten und entwicklung erarbeitet und 

im Februar 2007 angenommen. Darin verpflich-

ten sich erstmals alle Mitgliedstaaten des DAC zu 

einer systematischen Verankerung und Stärkung 

der Menschenrechte in der entwicklungszusam-

menarbeit (eZ). In den menschenrechtlichen 

Fachausschüssen der Vn und den Vn-organisa-

tionen wird engagiert an der operationalisie-

rung der Menschenrechte gearbeitet. Dies wird 

die Berücksichtigung der Menschenrechte in 

der praktischen entwicklungszusammenarbeit 

erleichtern. 

Das Bundesministerium für wirtschaftliche 

 Zusammenarbeit und entwicklung (BMZ) hat 

mit seinem ersten entwicklungspolitischen 

 Aktionsplan für Menschenrechte für den Zeit-

raum von 2004 – 20071

1 BMZ konzepte 127: Menschen haben ein recht auf Entwicklung. Ent-
wicklungspolitischer Aktionsplan für Menschenrechte 2004 – 2007, 
Bonn 2004

 deutliche politische 

 Signale gesetzt und zahlreiche konkrete Schritte 

eingeleitet, um die Verzahnung von entwick-

lungspolitik und Menschenrechten voranzutrei-

ben. Mit diesem Zweiten entwicklungspolitischen 

Aktionsplan für Menschenrechte 2008 – 2010 

wird die eingeleitete systematische Ausrichtung 

unserer entwicklungspolitik an den Menschen-

rechten fortgesetzt und vertieft. Uns ist bewusst, 

dass es sich dabei um eine langfristige Aufgabe 

handelt, die alle ebenen und Dimensionen un-

serer Arbeit berühren muss, wenn wir erfolgreich 

sein wollen.

Mit der Fortschreibung des Aktionsplans unter-

streichen wir die Bedeutung, die wir der Umset-

zung der wirtschaftlichen, sozialen, kulturellen, 

bürgerlichen und politischen Menschenrechte 

für eine erfolgreiche Armutsbekämpfung, die 

 Sicherung von Frieden und eine gerechte und um-

weltschonende Gestaltung der Globalisierung 

beimessen. Die Menschenrechte geben uns recht-

lich bindende Maßstäbe vor, denen wir uns ebenso 

wie unsere partnerländer innerhalb und außerhalb 

unserer Grenzen gemeinsam verpflichtet haben. 

Gemeinsam haben wir internationale Menschen-

rechtsverträge ratifiziert, und es ist somit unsere 

 gemeinsame Verantwortung, für die Achtung, den 

Schutz und die Gewährleistung der Menschen-

rechte einzutreten. Durch die Umsetzung unserer 

Verpflichtungen wollen wir auch unsere partner 

gezielt und wirkungsvoll in der Umsetzung ihrer 

Verpflichtungen unterstützen. 

Mit dem Bezug auf die Menschenrechte unterstrei-

chen wir das emanzipatorische potenzial einer ent-

wicklungszusammenarbeit, die die Menschen als 

Subjekte und Akteure ihrer eigenen entwicklung 

sieht und fördert. Der Menschenrechtsansatz mar-

kiert insofern einen paradigmenwechsel: Aus Ziel-

gruppen werden Rechtsträger, aus unseren über-

wiegend staatlichen partnern pflichtenträger.  Wir 

beziehen uns damit nicht mehr vorrangig auf Be-

dürfnisse und Anliegen betroffener Gruppen, son-

dern auf rechtlich verankerte Ansprüche auf ein 

menschenwürdiges Leben, denen entsprechende 

Verpflichtungen staatlicher, aber auch nicht-staat-

licher Akteure gegenüberstehen.
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Wo stehen wir?  

Der erste Aktionsplan leitete die systematische 

orientierung der deutschen entwicklungspolitik 

an den Menschenrechten ein. Wir haben vieles 

erreicht, aber vieles bleibt noch zu tun. Dies liegt 

nicht zuletzt daran, dass es galt, langfristige pro-

zesse anzustoßen, darunter:    

l Ausrichtung der Länder- und Sektor-

konzepte

Im BMZ wurden Länder- und Sektorkonzepte 

systematischer an den Menschenrechten 

ausgerichtet, so unter anderem die Konzepte 

zu Wasser, zum Umgang mit Staaten im 

transformationsprozess und zur Zusam-

menarbeit mit indigenen Völkern in Latein-

amerika und der Karibik.

l Umsetzung in den Pilotländern Guate-

mala und Kenia

In der praxis wurde die Umsetzung des 

Menschenrechtsansatzes in den pilotländern 

Guatemala und Kenia erprobt. In den vom 

BMZ finanzierten Vorhaben in den Sektoren 

Bildung, Wasser, Landwirtschaft und Ge-

sundheit  wurden die menschenrechtlichen 

Standards und prinzipien noch konsequen-

ter und expliziter in den Strategien und 

Aktivitäten implementiert. Im politikdialog 

und in der politikberatung mit Kenia wurde 

der Menschenrechtsbezug als Referenzrah-

men in nationalen Strategien verankert, 

unter anderem im Gesundheits- und im 

Wassersektor. Die Beratung des Wassermi-

nisteriums hat dazu beigetragen, dass dieses 

seine partner zu einer konsequenten Aus-

richtung ihrer entwicklungsbeiträge an den 

Menschenrechten auffordert.

l Erweiterung des Kriterienkatalogs

Der neue Kriterienkatalog des BMZ für die 

Bewertung der entwicklungsorientierung 

der partnerländer verankert die wirtschaft-

lichen, sozialen und kulturellen Menschen-

rechte gleichwertig neben den bürger-

lichen und politischen. Die wirtschaftlichen, 

sozialen und kulturellen Menschenrechte 

sind hinsichtlich des Umsetzungsstands der 

Millenniumsentwicklungsziele Bewertungs-

Beispiel Kenia

l Recht auf Wasser

Die deutsche Entwicklungszusammenarbeit unterstützt seit 2007 mit einem Beitrag von 5,5 Millionen Euro 

den neu eingerichteten kenianischen Water Services Trust Fund. Die gelder aus dem fonds werden eingesetzt, 

um die wasserversorgung in städtischen slums zu verbessern. Damit wird das recht auf wasser für besonders 

arme Bevölkerungsgruppen in den städten verwirklicht. Der Beitrag kommt besonders frauen zugute, da diese 

überwiegend in den haushalten für die Beschaffung von trinkwasser verantwortlich sind.

l Recht auf Gesundheit

Die deutsche Entwicklungszusammenarbeit unterstützt in kenia ein gutscheinsystem, über das arme frauen 

stark subventionierte gesundheitsdienstleistungen in der schwangerschaft, bei der geburt, familienplanung 

und der Behandlung von folgen sexueller gewalt in Anspruch nehmen können. Damit wird das recht auf 

 gesundheit für eine besonders benachteiligte Bevölkerungsgruppe verwirklicht.
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Ausgewählte Förderbereiche

l Verbesserung der rechtsstaatlichkeit und des Zugangs zu recht

l umsetzung der rechte von frauen und kindern

l umsetzung der rechte der indigenen Völker in lateinamerika und in der karibik

l schutz Minderjähriger vor sexueller Ausbeutung

l Bekämpfung des internationalen frauenhandels

l Bekämpfung der weiblichen genitalverstümmelung

l förderung der rechte auf nahrung, wasser und gesundheit

l umsetzung der ilo-kernarbeitsnormen

grundlage. Dem Menschenrechtsansatz 

kommt somit bei der Bewertung und Steue-

rung der Zusammenarbeit mit unseren 

partnerländern eine herausgehobene Be-

deutung zu.

l Finanzierungsvolumen

Das BMZ hat 2007 mit rund 400 Millionen 

euro menschenrechtsrelevante Vorhaben 

im Bereich gute Regierungsführung/Demo-

kratieförderung finanziert. Die gezielte 

Förderung der Menschenrechte erfolgt in 

vielen partnerländern im Rahmen der 

Schwerpunkte Demokratie, Zivilgesellschaft 

und öffentliche Verwaltung sowie Friedens-

entwicklung und Krisenprävention. Zentral 

ist dabei die Arbeit der politischen Stiftun-

gen, der Kirchen und privater träger, die das 

BMZ 2007 mit rund 120 Millionen euro unter-

stützt hat. Im Rahmen des Zivilen Friedens-

dienstes fördern wir zahlreiche partner-

organisationen in ihrem Beitrag zur Ver-

wirklichung der Menschenrechte. Deutsch-

land kofinanziert weiterhin gemäß seinem 

Beitrag von rund 20 prozent am eU-Haushalt 

das mit 1,1 Milliarden euro (2007 – 2013) 

ausgestattete europäische Finanzierungs-

instrument für die weltweite Förderung der 

Demokratie und der Menschenrechte.

l Internationales Engagement

Auf internationaler ebene hat die deutsche 

entwicklungspolitik die Menschenrechts-

agenda aktiv vorangetrieben, so in der pro-

jektgruppe zu „Menschenrechten und ent-

wicklung“ des DAC, im Menschenrechtsrat 

der Vn und in dessen Arbeitsgruppe zum 

Recht auf entwicklung. Auch an Fortschrit-

ten auf dem Weg zu einem Fakultativpro-

tokoll zum Internationalen pakt über wirt-

schaftliche, soziale und kulturelle Rechte 

hat das BMZ mitgewirkt.

l Förderung von Menschenrechtsinstitu-

tionen in Afrika

Anknüpfend an die G8-Agenda zur verstärk-

ten Kooperation mit afrikanischen Regio-

nalorganisationen, haben wir die Förderung 

regionaler Menschenrechtsinstitutionen in 

Afrika angestoßen, unter anderem des im 

Juni 2006 konstituierten Afrikanischen Ge-

richtshofs für Menschenrechte und des Son-

dergerichtshofs für Sierra Leone zur Aufar-

beitung der Bürgerkriegsverbrechen. 
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Wo liegen die besonderen Herausforderungen 
bis 2010?

Um die systematische Ausrichtung unserer ent-

wicklungspolitik an den Menschenrechten fort-

zusetzen und zu vertiefen, gilt es, auf besondere 

Herausforderungen einzugehen:

l Strukturelle Ursachen von Armut und 

Ausgrenzung

trotz engagierter Bemühungen auf allen 

ebenen ist die Ausgrenzung großer Bevöl-

kerungsteile in vielen Ländern noch immer 

die Regel. es gibt größeres Wachstum, aber 

zugleich auch größere wirtschaftliche Dis-

paritäten, in einigen Ländern sogar zuneh-

mende Armut. Unsere Beteiligung an der 

erreichung der Millenniumsentwicklungs-

ziele zur Halbierung der weltweiten Armut 

bis 2015 ist ein wesentlicher Beitrag zur 

Verwirklichung aller Menschenrechte, ins-

besondere der wirtschaftlichen, sozialen 

und kulturellen. Durch die orientierung 

an den Menschenrechten richten wir den 

Fokus unserer Beiträge zur nachhaltigen 

entwicklung noch stärker als bisher auf die 

strukturellen Ursachen von Armut, sozialer 

Ausgrenzung und gewaltsamen Konflikten 

sowie darauf, besonders benachteiligte 

 gesellschaftliche Gruppen wie Frauen, Kin-

der, Menschen mit Behinderung, Indigene 

und ethnische Minderheiten gezielt zu för-

dern. Dabei geht es einerseits um verbesser-

ten Schutz benachteiligter Gruppen, ande-

rerseits um deren Möglichkeit, die eigenen 

Lebensumstände auf gesellschaftlichem 

und politischem Wege zu beeinflussen und 

zu gestalten (Stärkung der teilhabe). Dazu 

gehören der Zugang zu elementaren Res-

sourcen wie Bildung, Gesundheit, sozialer 

Sicherung, Wasser und nahrung ebenso wie 

partizipation und Mitbestimmung.

l Nutzung des menschenrechtlichen 

Instrumentariums

Wir sind überzeugt, dass Achtung, Schutz 

und Gewährleistung der Menschenrechte 

eine entscheidende Voraussetzung für 

nachhaltige und sozial ausgewogene ent-

wicklungsprozesse sowie für die präven-

tion von Gewaltkonflikten in unseren part-

nerländern ist. Denn die Verletzung von 

Menschenrechten verhindert, dass Men-

schen ihre Fähigkeiten entfalten und an 

der Gestaltung und entwicklung ihrer 

Länder aktiv teilhaben können. Auf unter-

schiedlichen Handlungsebenen wollen wir 

daher unsere entwicklungskooperationen 

– in enger Abstimmung mit anderen Ge-

bern – noch gezielter als in der Vergangen-

heit an den international und regional ver-

einbarten menschenrechtlichen normen 

ausrichten. Das menschenrechtliche Ins-

trumentarium, zum Beispiel die empfeh-

lungen der Sonderberichterstatter oder die 

Abschließenden Bemerkungen der Vn-Ver-

tragsorgane, sind oft handlungsorientiert 

und sektorspezifisch. Diese wollen wir in 

der entwicklungszusammenarbeit als Res-

source und orientierungshilfe stärker in 

Wert setzen und so die Synergien zwischen 

entwicklungs- und Menschenrechtspolitik 

erhöhen. 

l Stärkung guter Rahmenbedingungen

es geht nicht um eine kostenlose Rundum-

versorgung aller Menschen mit Gütern und 

Dienstleistungen. Jeder Mensch hat zur 

progressiven Verwirklichung seiner Rechte 

auch einen eigenen Beitrag zu leisten. 

Dieser Beitrag muss jedoch im Verhältnis 

zu seinen individuellen Möglichkeiten 
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stehen. Solch ein eigenbeitrag – etwa für 

eine angemessene Wasserversorgung – 

darf beispielsweise nicht dazu führen, dass 

der einzelne sich nicht mehr ausreichend 

mit nahrungsmitteln versorgen kann. es 

geht also um die Unterstützung unserer 

partner bei der Gestaltung der politischen 

und institutionellen Rahmenbedingungen, 

damit Menschen ihre Rechte kennen, ein-

fordern und eigenverantwortlich verwirk-

lichen können. 

l Menschenrechtliche Gestaltung des 

Wachstums

Die Verwirklichung der Menschenrechte 

erfordert neben politischem Willen und 

Handlungsfähigkeit auch wirtschaftliche 

entwicklung. Zunehmender Wohlstand 

ermöglicht es, die Umsetzung der Men-

schenrechte zu beschleunigen. Menschen-

rechtsorientierte entwicklungszusammen-

arbeit zielt darauf ab, die breitenwirksamen, 

armutsmindernden effekte des ökono-

mischen Wachstums zu verstärken. Wachs-

tumspolitik muss mit Maßnahmen der 

sozialen Sicherung wie der Sicherung von 

sozial gebundenen eigentumsrechten 

(zum Beispiel einer gerechten und gleich-

berechtigten Vergabe von Landtiteln für 

Frauen und Männer) oder der Bereitstel-

lung nichtdiskriminierender und zugäng-

licher Gesundheits- oder Bildungssysteme 

einhergehen.  

l Wirksamkeit und Geberharmonisierung

Die 2005 von den Mitgliedstaaten der 

oeCD verabschiedete paris-erklärung zur 

Steigerung der Wirksamkeit von entwick-

lungszusammenarbeit bildet den opera-

tiven Rahmen für die Zusammenarbeit mit 

unseren partnern. Um unsere partnerlän-

der wirksam unterstützen zu können, 

wollen wir unsere Leistungen mit anderen 

Gebern harmonisieren und abgleichen, 

unter anderem im Rahmen von Korbfinan-

zierungen und Budgethilfe. Kernelemente 

unserer politik wie die Menschenrechte, die 

Gleichberechtigung der Geschlechter und 

nachhaltigkeit bleiben auch in diesem 

Rahmen integrativer Bestandteil unserer 

Arbeit mit unseren partnern. Die aktive und 

umfassende Beteiligung der Zivilgesell-

schaft an der entwicklung und dem Moni-

toring nationaler entwicklungsstrategien 

ist daher ein Anliegen, für das wir uns auch 

bei der Umsetzung der paris-erklärung 

einsetzen. Wir werden dabei die Menschen-

rechte stärker als politischen Referenzrah-

men und als politische Zielgröße nutzen.

l Partnerländer mit besonderen Heraus-

forderungen

Mit Blick auf die Funktions- und Hand-

lungsfähigkeit von Staaten muss die ent-

wicklungszusammenarbeit stärker auf 

variierende Rahmenbedingungen einge-

hen, um Beiträge zur Gewährleistung der 

Menschenrechte und damit zur demokra-

tischen Schutz- und Wohlfahrtsfunktion 

des Staates zu leisten. Für Länder, die durch 

fragile Staatlichkeit gekennzeichnet sind, 

brauchen wir andere Ansätze als für von 

Konflikten betroffene Staaten oder Anker-

länder. Besondere Bedeutung kommt der 

prävention erneuter Menschenrechtsverlet-

zungen in nachkriegssituationen zu. 

l Globale Güter und Akteure

Globale Zusammenhänge müssen men-

schenrechtlich gestaltet werden, was an 

folgenden Beispielen verdeutlicht werden 

soll: Unsere Vermarktung hoch subven-

tionierter Agrarprodukte in entwicklungs-

ländern hat dramatische Folgen für deren 

nationale landwirtschaftliche produk-

tion, die unmittelbar das Recht auf nah-

rung, aber auch andere Menschenrechte 

berühren. Auch der zunehmende pflan-

zenbau für Biokraftstoffe muss unter men-

schenrechtlichen Gesichtspunkten wie 
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dem Recht auf nahrung und sozial gebun-

denen eigentumsrechten betrachtet wer-

den. Die nutzung globaler Güter und Res-

sourcen ist ein zentrales Menschenrechts-

thema, unter anderem weil arme Länder 

durch Klimafolgen überproportional belas-

tet werden und Flüchtlingsströme als Folge 

von Klimaveränderungen uns vor große 

Herausforderungen stellen. Dies ist eine 

entwicklung von hoher menschenrecht-

licher Brisanz, haben doch gerade Menschen 

in den vom Klimawandel am stärksten be-

troffenen Ländern die schlechtesten Vor-

aussetzungen, sich gegen die Verletzung 

ihrer Rechte zur Wehr zu setzen. Auch in 

anderer Hinsicht wird deutlich, wie wich-

tig eine menschenrechtliche Gestaltung 

globaler Zusammenhänge ist: es gibt noch 

keine ausgereiften Bestimmungen zur er-

fassung menschenrechtlicher Beeinträchti-

gungen, die beispielsweise von transnatio-

nalen Unternehmen ausgehen. Die deutsche 

entwicklungspolitik wird ihren Beitrag dazu 

leisten, menschenrechtlich ausgestaltete 

internationale Regelwerke umzusetzen und, 

falls erforderlich, neu zu entwickeln, um 

diesen Herausforderungen angemessen zu 

begegnen.
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Die Maßnahmen des BMZ von 2008 bis 2010 

Mit den folgenden Maßnahmen wollen wir im 

Rahmen der deutschen entwicklungspolitik in 

den kommenden drei Jahren globale, regionale 

und nationale Rahmenbedingungen und pro-

zesse unterstützen, die zur Verwirklichung der 

Menschenrechte und damit zu nachhaltiger 

 entwicklung beitragen.

Stärkung der Menschenrechte in unseren 

Partnerländern und -regionen

1.  Wir wollen die enge Verbindung zwi-

schen den Prozessen zur Umsetzung der 

Millenniumsentwicklungsziele und der 

Menschenrechte weiter vertiefen.  

In unserer Unterstützung nationaler 

Armutsminderungsstrategien und ver-

gleichbarer entwicklungsstrategien setzen 

wir uns für eine inhaltlich-strategische 

Verknüpfung zwischen Menschenrechten 

und Millenniumsentwicklungszielen ein. 

Wir fördern daher im Rahmen der Armuts-

minderungsstrategien gezielt die Beteili-

gung benachteiligter Gruppen wie Frauen, 

Kinder, ältere Menschen, Menschen mit 

Behinderung, Indigene und ethnische 

Minderheiten bei der Formulierung und 

Umsetzung. Die Ausweitung der sozialen 

Sicherheit etwa, insbesondere für arme 

Bevölkerungsschichten, trägt gleicherma-

ßen zur erreichung der Millenniumsent-

wicklungsziele und zur Verwirklichung 

von Menschenrechten wie den Rechten auf 

nahrung, Bildung, Gesundheit und soziale 

Sicherheit bei. Die Menschenrechtsprin-

zipien wie partizipation, nicht-Diskriminie-

rung, Rechenschaftspflicht sowie die in den 

Allgemeinen Bemerkungen der Vn-Ver-

tragsorgane spezifizierten Menschen-

rechtsstandards setzen konkrete Qualitäts-

vorgaben, die die quantitative Ausrichtung 

der Millenniumsentwicklungsziele kom-

plettieren. Die Stärkung der menschen-

rechtlichen Standards und prinzipien soll 

sicherstellen, dass die Betroffenen selbst-

bestimmt ihre entwicklung gestalten. 

2. Wir engagieren uns im Politikdialog 

und in der Politikberatung für die Stär-

kung von wirtschaftlichen, sozialen, kul-

turellen, bürgerlichen und politischen 

Menschenrechten in enger Abstimmung 

mit anderen Gebern.

Wir beziehen uns dabei in unseren Koope-

rationsschwerpunkten auf relevante Men-

schenrechtsstandards und empfehlungen 

der menschenrechtlichen Vertragsorgane 

und Sonderberichterstattungen. Menschen-

rechtliche Herausforderungen und priori-

täten des partnerlandes sind ein wichtiges 

Kriterium für die Auswahl der Koopera-

tionsschwerpunkte und für die Ausrich-

tung und Gestaltung unserer Zusammen-

arbeit in einem spezifischen Sektor.

3. Menschenrechte leiten uns bei der  

Gestaltung unserer Zusammenarbeit 

im Rahmen Programmorientierter 

Gemeinschaftsfinanzierung.

Beim einsatz des Instruments programm-

orientierte Gemeinschaftsfinanzierung 

engagieren wir uns dafür, dass partnerre-

gierungen ihre politiken armutsmindernd, 

menschenrechtsorientiert sowie am Bedarf 

beider Geschlechter ausrichten und mit 

ihrer politischen Macht und den öffent-

lichen Ressourcen transparent und verant-

wortungsvoll umgehen. Die deutsche 
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entwicklungszusammenarbeit beteiligt 

sich ausschließlich in solchen Ländern an 

der programmorientierten Gemeinschafts-

finanzierung in Form der Budgethilfe, in 

denen bestimmte Mindestvoraussetzungen 

bei den Menschenrechten gegeben sind 

und die partnerländer sich im Rahmen eines 

gemeinsamen Memorandums mit den 

Budgethilfegebern auf die einhaltung der 

Menschenrechte verpflichten. Wir ent-

wickeln und vereinbaren dabei auch men-

schenrechtliche Indikatoren für den politik-

dialog mit unseren partnerländern. 

4. In Ländern in fragilen Situationen set-

zen wir uns für die Menschenrechte 

besonders schutzbedürftiger Bevölke-

rungsgruppen ein.

In partnerländern, die von fragilen Situa-

tionen gekennzeichnet sind (fragile Staat-

lichkeit, Gewaltkonflikte), setzen wir uns 

insbesondere für die Achtung und den 

Schutz der Menschenrechte für Bevölke-

rungsgruppen ein, die in ungeschützten 

Verhältnissen überleben müssen, wie 

ethnische Minderheiten, Frauen, Kinder 

und Jugendliche. Wir wollen dabei ge-

zielt – auch unter schwierigen Rahmenbe-

dingungen – zur Stärkung von demokra-

tischen Strukturen und Menschenrechten 

beitragen und dabei besonders nichtstaat-

liche organisationen einbeziehen.

5. In Post-Konfliktländern unterstützen wir 

den Aussöhnungsprozess und die Präven-

tion gewalttätiger Konflikte.

Im Rahmen eines kohärenten Ansatzes von 

Transitional	Justice und Vergangenheitsar-

beit unterstützen wir in nachkriegssituatio-

nen die Dokumentation, Aufarbeitung und 

Ahndung von Verbrechen gegen die Mensch-

lichkeit. Ferner unterstützen wir Repara-

tionsprogramme für opfer von Gewalt, die 

Reform staatlicher Institutionen und die 

Wiederherstellung von Gerechtigkeit und 

menschlicher Sicherheit unter Anwendung 

menschenrechtlicher prinzipien. Dies sind 

entscheidende Voraussetzungen für die 

nachhaltigkeit und Legitimität eines neuen 

gesellschaftlichen Konsenses, für inner-

gesellschaftliche Aussöhnungsprozesse und 

die prävention zukünftiger gewalttätiger 

Konflikte und Menschenrechtsverletzungen.

6. In Ankerländern unterstützen wir im 

Rahmen von Dialogen und Beratung die 

Ausgestaltung einer menschenrechts-

orientierten Politik.

Das starke wirtschaftliche Wachstum sowie 

der regionale und internationale politische 

einfluss der Ankerländer bewirken eine zu-

nehmende Fokussierung der bilateralen 

entwicklungszusammenarbeit auf Hand-

lungsfelder von globaler Bedeutung wie 

Umwelt- und Klimaschutz. Wir unterstützen 

Ankerländer unter anderem bei der Um-

setzung von Umwelt- und Sozialstandards 

und nehmen so menschenrechtsrelevante 

themenfelder auf nationaler ebene und 

hinsichtlich ihrer regionalen und globa-

len Wirkung in den Blick. Wir tun dies mit 

dem Ziel, unsere partner bei der Verbesse-

rung der Lebensverhältnisse zu unterstüt-

zen und armutsmindernde effekte des öko-

nomischen Wachstums zu verstärken.  

So beraten wir seit 2008 die indische Regie-

rung, Wirtschaftsverbände und Kam-

mern sowie Ausbildungsinstitutionen bei 

der entwicklung und Umsetzung eines 

Sozialstandards für unterschiedliche Wirt-

schaftsbranchen. In Kooperation mit den 

federführenden Bundesressorts dienen 

der deutsch-chinesische Menschenrechts- 

und der Rechtsstaatsdialog der Förderung 

der Rechtsstaatlichkeit in der Volksrepub-

lik China, dessen Zielsetzung die Vermitt-

lung rechtstaatlicher prinzipien, etwa in 
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Bezug auf Kommunikations-, Informations- 

und Meinungsfreiheit, Bürgerrechte und 

Grundrechtsschutz ist. Hinzu treten im 

Rahmen eines umfangreichen bilateralen 

Rechtsberatungsprogramms der tech-

nischen Zusammenarbeit die Beratung auf 

politischer ebene, die Unterstützung bei 

der Gesetzgebung sowie die Ausbildung 

von Richterinnen und Richtern. 

7. Wir setzen uns für die Umsetzung inter-

nationaler Transparenz-Initiativen auf 

nationaler Ebene ein.

Hierzu unterstützen wir internationale Ini-

tiativen zur Schaffung transparenter und 

rechenschaftspflichtiger Strukturen. Wir 

unterstützen die partnerländer bei der Um-

setzung der Vn-Konvention gegen Korrup-

tion (UnCAC), und wir setzen uns interna-

tional für die Schaffung globaler Standards 

ein, die für mehr transparenz in den Roh-

stoffsektoren (Öl, Gas, Bergbau) sorgen. Wir 

fördern innovative Instrumente wie die 

Extractive	Industries	Transparency	Initiative 

(eItI), die eine wichtige Säule in der ent-

wicklung einer Globalen Strukturpolitik 

darstellt.

8. Wir engagieren uns für die Verwirk-

lichung sexueller und reproduktiver 

 Gesundheit und Rechte.

Verfügbarkeit und Zugänglichkeit qualifi-

zierter Dienstleistungen in den Bereichen 

sexuelle und reproduktive Gesundheit sind 

unter anderem Bestandteil des Menschen-

rechts auf Gesundheit und eine wesent-

liche Voraussetzung für Armutsbekämp-

fung, nachhaltige entwicklung und die 

erreichung der Millenniumsentwicklungs-

ziele. Aufbauend auf dem programm der 

Weltbevölkerungskonferenz von Kairo 

(ICpD, 1994), stellen sexuelle und reproduk-

tive Gesundheit und Rechte daher einen 

inhaltlichen Schwerpunkt der deutschen 

entwicklungspolitik dar. Wir haben uns 

dem Ziel des programms, bis 2015 univer-

sellen Zugang zu sexueller und reproduk-

tiver Gesundheit zu schaffen, verpflichtet 

und unterstützen weltweit Maßnahmen, 

die zur Umsetzung der sexuellen und 

 reproduktiven Gesundheit und Rechte der 

Menschen in unseren partnerländern 

beitragen. Dazu zählt auch der Zugang zu 

sicheren Möglichkeiten des Schwanger-

schaftsabbruchs in Fällen, in denen dies 

menschenrechtlich geboten ist. Wir be-

grüßen und unterstützen eigeninitiativen 

unserer partner wie den Maputo	Plan	of	

Action. Im internationalen Kontext setzen 

wir uns für die gezielte Stärkung der sexu-

ellen und reproduktiven Rechte von Mäd-

chen und Frauen im Rahmen des Globalen 

Fonds zur Bekämpfung von AIDS, tuber-

kulose und Malaria (GFAtM) ein und för-

dern ganz besonders die Arbeit des Bevöl-

kerungsfonds der Vereinten nationen 

(UnFpA).	

9. Wir fördern die Umsetzung inter-

nationaler Konventionen und Verein-

barungen zur Stärkung der Frauen  

und zur Durchsetzung ihrer Rechte.

Wir unterstützen partnerländer bei der 

 entwicklung und Umsetzung nationaler 

Strategien und Aktionspläne zum Schutz 

vor Diskriminierung und Menschenrechts-

verletzungen an Frauen und Mädchen.  

Wir fördern gezielt Institutionen zum Schutz 

und zur Stärkung der Rechte von Frauen. 

Speziell finanzieren wir Maßnahmen 

zur Bekämpfung der weiblichen Genital-

verstümmelung und zum ökonomischen, 

rechtlichen und sozialen empowerment 

von Frauen und Mädchen sowie zum 

Abbau geschlechtsspezifischer Benachtei-

ligungen und Gewalt. In diesem Zusam-

menhang fördern wir auch bewusstseins-
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bildende, gender-sensible Bildungs- und 

Öffentlichkeitsarbeit für männliche Jugend-

liche. es ist ein wichtiger Schritt, dass der ein-

satz von Vergewaltigungen in bewaffneten 

Konflikten als Kriegsverbrechen und Verbre-

chen gegen die Menschlichkeit in Verfahren 

vor dem Internationalen Strafgerichtshof 

verfolgt werden kann. Religiöse tendenzen, 

mit denen danach getrachtet wird, die Uni-

versalität der Menschen- und damit auch 

der Frauenrechte in Frage zu stellen, begeg-

nen wir mit einem klaren und unmissver-

ständlichen Bekenntnis zu den Menschen- 

und Frauenrechten, zu denen sich auch die 

überwältigende Mehrheit unserer partner 

rechtlich bindend bekannt hat. Wir koope-

rieren mit internationalen und regionalen 

Institutionen, beispielsweise mit der Inter-

nationalen Arbeitsorganisation (ILo) bei 

der Bekämpfung von Menschenhandel zum 

Zweck der ausbeuterischen Arbeit. Die unter 

der deutschen eU-Ratspräsidentschaft ver-

abschiedeten eU-Ratsschlussfolgerungen 

„Gleichstellung und teilhabe – die Rolle der 

Frauen“, ferner die Ratsschlussfolgerungen 

zur Beschäftigungsförderung, Handelshilfe 

und zu aktuellen Fragen im Zusammen-

hang mit HIV/AIDS verpflichten die eU und 

ihre Mitgliedstaaten zur stärkeren Förde-

rung der Rechte und der Rolle der Frauen in 

der entwicklungszusammenarbeit. Die Stär-

kung der wirtschaftlichen und politischen 

teilhabe von Frauen ist Ziel unserer Koopera-

tion mit UnIFeM, der Weltbank, der Afrika-

nischen Union und nepAD.

10.  Wir fördern die Umsetzung internatio-

naler Konventionen und Vereinbarungen 

zur Stärkung der Rechte von Kindern, 

Menschen mit Behinderung, Indigenen 

und ethnischen Minderheiten.

Wir wollen unsere partnerländer bei der 

entwicklung und Durchführung zielge-

richteter politiken zur Verwirklichung der 

Rechte von Kindern und Jugendlichen 

unterstützen. Im Vordergrund stehen 

hierbei neben der Stärkung von staatlichen 

Institutionen in allen relevanten Bereichen 

der entwicklungszusammenarbeit ins-

besondere auch die Förderung von altersan-

gemessener Beteiligung der jungen Men-

schen und deren demokratische Bewusst-

seinsbildung. Wir fördern gezielt die Um-

setzung und Integration der Rechte von 

Menschen mit Behinderung in allen Berei-

chen der entwicklungszusammenarbeit. 

Zentral sind hierbei Maßnahmen zur Wei-

terbildung und Sensibilisierung staatlicher 

Institutionen sowie zur aktiven partizipa-

tion und zur gezielten Stärkung der teil-

habe. In Lateinamerika und in der Karibik 

konzentrieren wir uns auf die Stärkung der 

Rechte von Angehörigen indigener Völker.

11. Wir fördern die Stärkung von Menschen-

rechtsinstitutionen auf nationaler und 

regionaler Ebene.  

Wir bauen die Unterstützung für unabhän-

gige nationale und regionale Menschen-

rechtsinstitutionen wie Menschenrechts-

kommissionen und ombudsstellen aus. 

Wir fördern den Afrikanischen Gerichtshof 

für Menschenrechte beim Aufbau seiner 

Strukturen und Funktionen und werden 

auch die Bemühungen asiatischer Staaten 

beim Aufbau eines regionalen Menschen-

rechtssystems unterstützen. Auch die wich-

tige Arbeit von Menschenrechtsverteidige-

rinnen und Menschenrechtsverteidigern 

werden wir zukünftig noch stärker unter-

stützen. Dabei sind insbesondere die eU-

Leitlinien zum Schutz von Menschenrechts-

verteidigern handlungsweisend für uns.
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Internationale Ebene

12. Wir setzen uns weiterhin dafür ein, dass 

der politische Rahmen zur Verknüpfung 

von Millenniumsentwicklungszielen und 

Menschenrechten kontinuierlich ausge-

baut wird.

In den relevanten internationalen prozessen 

wirken wir darauf hin, dass die in der Millen-

niumserklärung aus dem Jahr 2000 festge-

haltene inhaltliche Verknüpfung der Millen-

niumsentwicklungsziele mit den ihnen 

 zugrundeliegenden Menschenrechten vor-

genommen wird. Hierzu finanzieren wir 

auch Maßnahmen des Vn-entwicklungs-

programms (UnDp), durch die Methoden 

entwickelt und best	practices zur Veranke-

rung des Menschenrechtsansatzes bei der 

Ausgestaltung nationaler und regionaler 

Armutsbekämpfungsstrategien identifiziert 

und verbreitet werden. 

13. Im Entwicklungsausschuss (DAC) der OECD 

unterstützen wir die Bemühungen der 

Mitgliedstaaten um mehr Kohärenz bei 

der Verknüpfung von Menschenrechten 

und Entwicklungspolitik.  

Wir setzen uns in den DAC-Gremien netz-

werk „Regierungsführung“ (Network	on	

	Governance) und netzwerk „Konflikte, 

Frieden und entwicklung“ (Network	Con-

flict,	Peace	and	Development/CpDC) für die 

inhaltliche Verzahnung von Menschen-

rechten und anderen Schlüsselthemen der 

entwicklungspolitik ein, insbesondere im 

Bereich Wirksamkeit von entwicklungszu-

sammenarbeit, Krisenprävention und 

Armutsbekämpfung. In der deutschen 

entwicklungspolitik orientieren wir uns an 

den prinzipien, die im gemeinsamen posi-

tionspapier der Mitgliedstaaten zu Men-

schenrechten und entwicklung enthalten 

sind. 

14. Wir engagieren uns im Menschenrechts-

rat der Vereinten Nationen für ein Fakul-

tativprotokoll zum Internationalen Pakt 

über wirtschaftliche, soziale und kultu-

relle Rechte sowie für die Operationalisie-

rung des Rechts auf Entwicklung.  

Wir setzen uns für die Annahme eines Fa-

kultativprotokolls zum Vn-Sozialpakt ein, 

das ein möglichst umfassendes Indivi-

dualbeschwerdeverfahren einführt, um 

den Rechtsschutz für Individuen im Be-

reich der wirtschaftlichen, sozialen und 

kulturellen Rechte auch auf internatio-

naler ebene zu verbessern. Daneben un-

terstützen wir die praktische Umsetzung 

des Rechts auf entwicklung im Rahmen 

von entwicklungspartnerschaften sowie 

durch die erarbeitung von Indikatoren, die 

die Fortschritte bei der Umsetzung mes-

sen. Wir befürworten, dass der Menschen-

rechtsrat das Recht auf Wasser durch Richt-

linien weiter konkretisiert. 

15. Wir setzen uns für die weitere Umset-

zung des Rechts auf Nahrung ein. 

Wir engagieren uns dafür, dass die unter 

der Ägide der ernährungs- und Landwirt-

schaftsorganisation der Vn (Food and Agri-

culture organization/FAo) ausgehandelten 

Standards und Anforderungen der „Frei-

willigen Leitlinien zur progressiven Umset-

zung des Rechts auf angemessene ernäh-

rung“ durch partnerländer, Geberländer 

und internationale Institutionen genutzt 

werden. Wir setzen uns dafür ein, dass die 

darin enthaltenen Standards für die nah-

rungsmittelhilfe im Rahmen der neuver-

handlung der Internationalen nahrungs-

mittelhilfekonvention Berücksichtigung 

finden.
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16. Wir fokussieren den Zusammen-

hang zwischen Klimawandel und 

Menschenrechten.

Die Auswirkungen des Klimawandels vor 

allem auf die Betroffenen in unseren part-

nerländern wollen wir aus menschenrecht-

licher Sicht untersuchen und an der Ge-

staltung einer entsprechenden Unterstüt-

zung mitwirken. In den internationalen 

Gremien, unter anderem im entwicklungs-

ausschuss (DAC) der oeCD, setzen wir uns 

dafür ein, dass der Zusammenhang zwi-

schen Klimawandel und Menschenrechten 

stärker in den Fokus rückt. Wir unterstüt-

zen den International	Council	on	Human	

Rights	Policy bei der erforschung und Doku-

mentation der menschenrechtlichen Her-

ausforderungen des Klimawandels.

17. Im Rahmen der EU engagieren wir 

uns für eine Aktualisierung der EU-

Kommissionsmitteilung zu Menschen-

rechten. 

Wir setzen uns dafür ein, dass die eU-Men-

schenrechtspolitik aktualisiert wird, damit 

sie auch den wirtschaftlichen, sozialen und 

kulturellen Menschenrechten die ihnen 

zustehende Bedeutung beimisst. Vor allem 

soll die entwicklungszusammenarbeit eine 

systematische und in die verschiedenen 

Sektoren integrierte Menschenrechtsorien-

tierung aufweisen. 

18. Wir setzen uns dafür ein, dass die inter-

nationalen Finanzinstitutionen ihre 

 Arbeit systematischer an den Menschen-

rechten ausrichten.

Die deutsche entwicklungspolitik setzt sich 

weiter dafür ein, dass große multilaterale 

Finanzinstitutionen wie die Weltbank die 

im Vn-System definierten Menschenrechte 

stärker in ihrer politik und in ihren Vorha-

ben verankern und umsetzen. Wir wirken 

vor allem darauf hin, menschenrechtliche 

prinzipien und die Gleichberechtigung der 

Geschlechter in die Sektorstrategien von 

Weltbank und Regionalen entwicklungs-

banken zu integrieren. Zu diesem Zweck 

unterstützen wir zum Beispiel den Gender-

Aktionsplan der Weltbank mit 2,25 Millio-

nen euro.

19. In unseren Partnerschaften mit der 

Privatwirtschaft und im Dialog mit 

transnationalen Unternehmen enga-

gieren wir uns für die Beachtung der 

Menschenrechte und die geeigneten 

Umsetzungsinstrumente.  

Wir wollen die Diskussion zur menschen-

rechtlichen Verantwortung international 

agierender Unternehmen in entwicklungs-

ländern vertiefen und wirksame Instrumente 

identifizieren. Wir verfolgen daher eng die 

Aktivitäten und empfehlungen des Sonder-

beauftragten der Vn für Menschenrechte, 

transnationale und andere Unternehmen. 

Wir finanzieren ein Forschungsvorhaben, 

das den Ausbau bereits existierender Initia-

tiven zur verantwortungsbewussten Unter-

nehmensführung untersucht und die geeig-

neten Instrumente und Lösungsmöglichkei-

ten bei Verstößen von Unternehmen gegen 

menschenrechtliche Standards entwickelt. 

Zudem unterstützen wir den UN	Global	

Compact, dem weltweit circa 3.000 Unterneh-

men in etwa 100 Ländern angehören. Diese 

haben sich mit ihrem Beitritt zur Achtung von 

Menschenrechten und ethischen prinzipien 

ausgesprochen. In der Konsequenz haben wir 

den ‚Runden tisch Verhaltenskodizes’ in 

Deutschland mit dem Ziel initiiert, Sozialstan-

dards zu implementieren und Menschen-

rechtsverletzungen zu verhindern.
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20. Wir setzen uns weltweit für die Umset-

zung der sozialen Dimension der Globali-

sierung ein 

Für uns sind die Kernarbeitsnormen der 

Internationalen Arbeitsorganisation (ILo) 

ein wichtiger Maßstab einer menschenwür-

digen Gestaltung der Arbeitswelt im Rah-

men der sozialen Dimension der Globalisie-

rung und zur erreichung der Millennium 

Development Goals (MDGs). Die schlimms-

ten Formen der Kinderarbeit sollen unter-

bunden, die Zwangsarbeit beseitigt sowie 

das Recht auf nichtdiskriminierung am 

Arbeitsplatz und das Recht auf freie Gewerk-

schaften durchgesetzt werden. Unser Ziel 

ist es, zu globaler wirtschaftlicher entwick-

lung und zugleich zu menschenwürdigen 

Arbeits- und Lebensbedingungen in unse-

ren partnerländern beizutragen.

produktive Beschäftigung und menschen-

würdige Arbeit (decent work) sind ein 

wesentlicher Beitrag zur Bekämpfung von 

Armut und sozialer Ausgrenzung und 

damit zu einer fairen Globalisierung. Wir 

unterstützen unsere partnerländer daher 

darin, alle vier Säulen von decent work (ILo-

Kernarbeitsnormen, Beschäftigung, Soziale 

Sicherung und Sozialer Dialog) in ihren 

politiken umzusetzen und setzen uns auch 

multilateral durch Unterstützung der ILo-

Decent-Work-Länderprogramme dafür ein.

Institutionalisierung des 

Menschenrechtsansatzes in der deutschen 

Entwicklungspolitik

21. Wir integrieren den Menschenrechts-

ansatz in die politischen Steuerungs-

instrumente des BMZ. 

Bei der Definition von Handlungsstrategien 

und Instrumenten für die Kooperation mit 

unseren partnerländern spielt der aktuali-

sierte Kriterienkatalog eine entscheidende 

Rolle, der die Achtung, den Schutz und die 

Gewährleistung aller Menschenrechte ein-

schließt. Davon ausgehend, berücksichtigen 

wir Menschenrechtsstandards und -prinzi-

pien gezielt bei der Schwerpunktbildung 

und integrieren sie in Sektor-, Regional- und 

Länderkonzepte sowie in die gemeinsamen 

Geberstrategien (Joint	Assistance	Strategies). 

22. Wir unterstützen die Umsetzung des 

Menschenrechtsansatzes als wichtige 

Querschnittsaufgabe in der operativen 

Arbeit der deutschen Entwicklungs-

zusammenarbeit. 

Wir fördern die erarbeitung von Instrumen-

ten, Arbeits- und orientierungshilfen sowie 

Good-Practice-Beispielen, die die Umsetzung 

des Menschenrechtsansatzes auf operativer 

ebene erleichtern und systematisieren. Wir 

unterstützen die systematische Umsetzung 

und das entsprechende Monitoring des Men-

schenrechtsansatzes in enger Zusammen-

arbeit mit unseren partnerländern.

23. Wir fördern interne Fort- und Weiterbil-

dungen zum Menschenrechtsansatz. 

In Zusammenarbeit mit dem Deutschen 

Institut für Menschenrechte unterstützen 

wir die Durchführung von Fach- und Fort-

bildungsveranstaltungen für das BMZ und 

seine Durchführungsorganisationen zur 

praktischen Umsetzung des Menschen-

rechtsansatzes in den Schwerpunkten der 

deutschen entwicklungszusammenarbeit. 

Wir engagieren uns dafür, dass die Men-

schenrechtsthematik zu einem Bestand-

teil wichtiger Standardfortbildungen wird 

und dass dabei die engen inhaltlichen 

Verknüpfungen zu den themen Armuts-

bekämpfung, Gleichberechtigung der 

 Geschlechter und gute Regierungsführung 

herausgearbeitet werden. 
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Beiträge des BMZ zu einer kohärenten 

deutschen Menschenrechtspolitik  

24. Wir setzen uns für eine gemeinsame Po-

sition der Bundesregierung zur Stärkung 

der internationalen Menschenrechte ein.  

Gemeinsam mit den anderen Ressorts 

 bemühen wir uns um die Fortsetzung einer 

kohärenten Menschenrechtspolitik der 

Bundesregierung. Wir streben in diesem 

Zusammenhang die vollumfängliche Um-

setzung der Kinderrechtskonvention sowie 

der beiden Zusatzprotokolle, die Unter-

zeichnung und Ratifizierung der Konven-

tion zum Schutz der Rechte aller Wander-

arbeitnehmer und ihrer Familienangehö-

rigen sowie die baldige Ratifizierung der 

Konvention über die Rechte behinderter 

Menschen und der Konvention zum Schutz 

aller personen vor dem Verschwindenlas-

sen an.

Zusammenwirken mit Zivilgesellschaft und NRO

25. Wir wollen im Zusammenwirken mit 

 Zivilgesellschaft und Nichtregierungs-

organisationen die weltweite Menschen-

rechtsarbeit stärken.

neben der Informationsarbeit in Deutsch-

land wollen wir auch bei der weltweiten För-

derung der Menschenrechte weiterhin den 

Austausch mit Zivilgesellschaft und nichtre-

gierungsorganisationen voranbringen.
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Bundesministerien

Bundesministerium für wirtschaftliche Zusam-

menarbeit und Entwicklung zu Menschenrech-

ten und den Millenniumsentwicklungszielen

www.bmz.de/de/themen/menschenrechte_alt/

index.html

www.bmz.de/de/themen/MDG/

MenschenrechteDemokratie/index.html

Auswärtiges Amt

www.auswaertiges-amt.de/diplo/de/Aussenpolitik/

themen/Menschenrechte/Uebersicht.html

Bundesministerium der Justiz

www.bmj.bund.de/enid/

44893fdede10145018347ba9abd6726b,0/themen/

Menschenrechte_10b.html

Menschenrechtliche Fachorgane der Vereinten 

Nationen 

Menschenrechtliche Vertragsorgane

www2.ohchr.org/english/bodies/treaty/index.

htm

Menschenrechtsrat

Der Vn- Menschenrechtsrat löste im Juni 2006 

die vorherige Vn- Menschenrechtskommis-

sion ab. Der Rat ist ein Hauptorgan der Vn, seine 

 Mitglieder werden von der Generalversamm-

lung gewählt. Kandidaten sollten eine menschen-

rechtspolitische Selbstverpflichtung abgeben, 

und der Rat entwickelt ein System der gegensei-

tigen Untersuchung der Menschenrechtslage. 

Zur Überwachung der Menschenrechtslage und 

zur Weiterentwicklung menschenrechtlicher 

Standards kann der Rat, wie die Kommission 

vor ihm, Mandate zur Sonderberichterstattung 

 vergeben. 

www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil

Menschenrechtliche Sonderberichterstattung

Die Sonderberichterstattung ist ein wichtiges 

 Instrument des Menschenrechtsschutzes. es um-

fasst derzeit 10 Ländermandate und 29 themen-

spezifische Mandate. Die dazu erstellten Berichte 

beruhen auf Ländermissionen und anderen Fact-

Finding- Aktivitäten. Sie enthalten die ergebnisse 

der Missionen sowie konkrete menschenrecht-

liche empfehlungen.

www2.ohchr.org/english/bodies/chr/special/

index.htm

Hochkommissariat für Menschenrechte

Die Hauptaufgabe des Hochkommissariats für 

Menschenrechte der Vereinten nationen (oHCHR) 

mit der Hochkommissarin für Menschenrechte, 

Louise Arbour, besteht in der Förderung und dem 

Schutz der Menschenrechte für alle Menschen. 

Das Hochkommissariat bietet ein Forum, um Ant-

worten auf menschenrechtliche Herausforde-

rungen zu identifizieren bzw. zu entwickeln.

www.ohchr.org

http://www.bmz.de/de/themen/menschenrechte/index.html
http://www.bmz.de/de/themen/MDG/MenschenrechteDemokratie/index.html
http://www.auswaertiges-amt.de/diplo/de/Aussenpolitik/Themen/Menschenrechte/Uebersicht.html
http://www.bmj.bund.de/enid/44893fdede10145018347ba9abd6726b,0/Themen/Menschenrechte_10b.html
http://www2.ohchr.org/english/bodies/treaty/index.htm
http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil
http://www2.ohchr.org/english/bodies/chr/special/index.htm
http://www.ohchr.org
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Internationale Organisationen

Food and Agriculture Organization of the 

 United Nations (FAO), Abt. Recht auf Nahrung

Die Abteilung für das Recht auf nahrung der 

Welternährungsorganisation setzt sich für die 

Umsetzung des Menschenrechts auf nahrung 

ein, damit es weltweit respektiert, geschützt und 

 verwirklicht wird.

www.fao.org/righttofood/

United Nations Development Pro-

gramme (UNDP): The Global Human Rights 

 Strengthening Programme (GHRSP)

Ziel des projektes ist die vollständige einbin-

dung der Menschenrechte in die Arbeit von 

UnDp. Dabei konzentriert sich das GHRSp auf die 

 folgenden Schwerpunkte: Unterstützung der 

Stärkung nationaler Menschenrechtssysteme; 

Förderung der Anwendung eines Menschen-

rechtsansatzes in der entwicklungszusammen-

arbeit; Verstärkter Austausch mit dem interna-

tionalen Menschenrechtssystem. 

http://europeandcis.undp.org/WaterWiki/

images/7/79/BDp_global_human_rights_

strengthening_programme-GHRSp07.doc

HuriLink WebPortal 

the HuriLink Webportal ist ein von UnDp betrie-

benes online-portal mit vielen Ressourcen für 

und tipps von praktikerinnen und praktikern zur 

Verbindung der Millenniumsentwicklungsziele 

mit den Menschenrechten. 

www.hurilink.org

Kinderfonds der Vereinten Nationen (UNICEF)

UnICeF hat sich als erste Vn-organisation ver-

pflichtet, in ihrer entwicklungszusammenarbeit 

zu der Verwirklichung der Menschenrechte bei-

zutragen und nutzt die Kinderrechtskonvention 

als Grundlage.

www.unicef.org/crc/

World Health Organization (WHO)

Die WHo stellt auf ihrer Internetseite sowohl wis-

senschaftliches Material zum Zusammenhang 

zwischen Menschenrechten und Gesundheit be-

reit als auch die wichtigsten Vn- Dokumente zum 

Recht auf Gesundheit. 

www.who.int/hhr/

www.who.int/hhr/activities/publications/en

Nationale Menschenrechtsinstitutionen und 

Nichtregierungsorganisationen 

National Human Rights Institutions Forum

Diese Internetseite bietet umfassende Informa-

tionen über nationale Menschenrechtsinstitutio-

nen weltweit, ihren Akkreditierungsstatus und 

ihre Kooperation untereinander. Des Weiteren 

werden Forschungsmaterial und Bibliographien 

zur Verfügung gestellt. 

www.nhri.net

Deutsches Institut für Menschenrechte

Das Deutsche Institut für Menschenrechte wurde 

im März 2001 auf empfehlung des Deutschen 

Bundestages gegründet. Seine Aufgabe ist es, 

über die Menschenrechtslage im In- und Ausland 

zu informieren sowie zur prävention von Men-

schenrechtsverletzungen und zur Förderung und 

zum Schutz der Menschenrechte beizutragen.

www.institut-fuer-menschenrechte.de

http://www.fao.org/righttofood/
http://europeandcis.undp.org/WaterWiki/images/7/79/BDP_global_human_rights_strengthening_programme-GHRSP07.doc
http://www.hurilink.org
http://www.unicef.org/crc/
http://www.who.int/hhr/
http://www.who.int/hhr/activities/publications/en
http://www.nhri.net
http://www.institut-fuer-menschenrechte.de
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Equal in Rights

equal in Rights wurde im Jahr 2005 als ein unab-

hängiges, internationales Informationszentrum 

und Hilfsnetzwerk gegründet. Das projekt ist an 

das niederländische Institut für Menschenrechte 

angegliedert und unterstützt die Weiterentwick-

lung von Menschenrechtsansätzen zur Armuts-

bekämpfung. 

www.equalinrights.org

Forum Menschenrechte

Das Forum Menschenrechte ist ein netzwerk von 

über 40 deutschen nichtregierungsorganisatio-

nen, das sich sowohl weltweit, regional als auch 

national für einen umfassenden Menschenrechts-

schutz einsetzt.

http://forum-menschenrechte.de/cms/front_con-

tent.php?idart=245

International Council on Human Rights Policy

Der International Council ist ein führender think 

tank zu Menschenrechten mit Sitz in Genf. 

www.ichrp.org

Rights in Action Programme

Das Rights in Action programme ist ein Forschungs-

programm des overseas Development Institute. 

Seit 2003 arbeitet ein interdisziplinäres team aus 

Ökonomen, Sozialwissenschaftlerinnen und Sozial-

wissenschaftlern und Juristinnen und Juristen an 

den Zusammenhängen und Synergien zwischen 

Menschenrechten, Armutsreduzierung und 

menschlicher Sicherheit. 

www.odi.org.uk/rights/index.html

Amnesty International

Amnesty International gehört zu den wichtigsten 

internationalen Menschenrechtsorganisationen. 

Die organisation ist spezialisiert auf die bürger-

lichen und politischen Rechte, beginnt aber auch 

zunehmend, sich mit den wirtschaftlichen, sozia-

len und kulturellen Menschenrechten auseinan-

derzusetzen. 

www.amnesty.de

(Internetseite der deutschen Sektion)

www.amnesty.org

(internationale englischsprachige Internetseite)

FoodFirst Informations- und Aktions-Netzwerk 

(FIAN)

Das Food First Informations- und Aktionsnetz-

werk ist eine internationale Menschenrechts-

organisation für das Recht auf nahrung. Sie ge-

hört zu den weltweit führenden Menschenrechts-

organisationen im Bereich der wirtschaftlichen, 

sozialen und kulturellen Rechte.

www.fian.de 

(Internetseite von FIAn Deutschland)

www.fian.org 

(internationale englischsprachige Internetseite)

Human Rights Watch (HRW)

Human Rights Watch ist eine renommierte inter-

nationale Menschenrechtsorganisation. Ähnlich 

wie Amnesty International widmet sich die orga-

nisation zunehmend auch Verletzungen der wirt-

schaftlichen, sozialen und kulturellen Menschen-

rechte.

www.hrw.org/german/

http://www.equalinrights.org
http://forum-menschenrechte.de/cms/front_content.php?idart=245
http://www.ichrp.org
http://www.odi.org.uk/rights/index.html
http://www.amnesty.de
http://www.amnesty.org
http://www.fian.de
http://www.fian.org
http://www.hrw.org/german/
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Dokumente

VN-Menschenrechtsverträge

Hier finden Sie die texte der neun zentralen Men-

schenrechtsverträge in deutscher Sprache.

www.institut-fuer-menschenrechte.de/webcom/

show_page.php/_c-578/_nr-1/i.html

Allgemeine Bemerkungen zu den Menschen-

rechtsverträgen

Die Allgemeinen Bemerkungen sind Interpreta-

tionshilfen zu den einzelnen Menschenrechtsver-

trägen. Die jeweiligen Vn-Vertragsorgane haben 

darin den Inhalt und die Ausgestaltung der ein-

zelnen Rechte konkretisiert.

www.bayefsky.com/tree.php/id/13/misc/general

Raoul Wallenberg Institute, Human Rights 

Theme Map

Diese interaktive Weltkarte gibt einen Überblick 

über die von einzelnen Ländern ratifizierten 

Menschenrechtsverträge, sowie andere Informa-

tionen zum thema. 

www.rwi.lu.se/tm/themeMaps.html

Staatenberichte zu den Verträgen

Staaten, die Menschenrechtsverträge ratifiziert 

haben, sind verpflichtet, alle vier bis fünf Jahre 

Berichte zum Stand der Umsetzung der jeweiligen 

Verträge in ihrem Land bei den entsprechenden 

Vn- Vertragsorganen einzureichen.

www.bayefsky.com/docs.php/area/reports/node/2

Abschließende Bemerkungen zu den Staaten-

berichten

Das jeweilige Vn- Vertragsorgan kommentiert 

die eingereichten Staatenberichte und verfasst 

die so genannten Abschließenden Bemerkungen. 

Dabei werden Fortschritte und Versäumnisse 

ebenso wie praxisrelevante empfehlungen zur 

besseren Umsetzung der Konvention festgehalten. 

www.bayefsky.com/docs.php/area/conclobs/

node/2

Entscheidungen der Vertragsorgane in Indivi-

dualbeschwerden

Sofern vorhanden, finden Sie hier die ent-

scheidungen der Vertragsorgane in Individual-

beschwerden. 

www.bayefsky.com/docs.php/area/jurisprudence/

node/1

Afrikanische Kommission für Menschenrechte 

und Rechte der Völker

www.achpr.org

Interamerikanische Menschenrechtsverträge

www.corteidh.or.cr/sistemas.cfm?id=2

Arbeitsgruppe für die Erarbeitung eines regio-

nalen Menschenrechtsmechanismus in Asien

www.aseanhrmech.org

http://www.institut-fuer-menschenrechte.de/webcom/show_page.php/_c-578/_nr-1/i.html
http://www.bayefsky.com/tree.php/id/13/misc/general
http://www.rwi.lu.se/tm/ThemeMaps.html
http://www.bayefsky.com/docs.php/area/reports/node/2
http://www.bayefsky.com/docs.php/area/conclobs/node/2
http://www.bayefsky.com/docs.php/area/jurisprudence/node/1
http://www.achpr.org
http://www.corteidh.or.cr/sistemas.cfm?id=2
http://www.aseanhrmech.org
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